
 
Teilnahmebedingungen Generationenpreis  

„Stark im Land – Generationen verbinden“ 

 
1. Zweck des Preises und Veranstalter 

Der Generationenpreis „Stark im Land – Generationen verbinden“ hat zum Ziel, Projekte zu 
würdigen und zu unterstützen, die einen aktiven Dialog zwischen den Generationen fördern 
und zu einem respektvollen, solidarischen Miteinander beitragen.   
 
Veranstalter ist der Landesseniorenrat Baden-Württemberg e.V. mit Sitz in Stuttgart, Baden-
Württemberg. Der Preis wird im Bundesland Baden-Württemberg an Projekte aus diesem 
Bundesland vergeben. Der Generationenpreis wird gefördert vom Land Baden-Württemberg, 
Lechler Stiftung, Lotto Baden-Württemberg. 
 

2. Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich folgende Einrichtungen mit Sitz in Baden-
Württemberg: 

- Gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen   
- Träger der freien Wohlfahrtspflege   
- Soziale Verbände   
- Kommunale und öffentliche Einrichtungen 
- Bürgerschaftliche Initiativen, wenn sie mit einem oben genannten Partner 

kooperieren 

Einzelpersonen sind nicht teilnahmeberechtigt.   

Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme oder Berücksichtigung der Bewerbung besteht nicht. 
 

3. Projektkriterien 

Für die Teilnahme müssen die eingereichten Projekte folgende Kriterien erfüllen: 

- Das Projekt fördert einen aktiven Dialog zwischen den Generationen, z. B. durch 
gemeinsame Aktivitäten, Begegnungsformate oder Beteiligungsprojekte.   

- Es werden nur Projekte berücksichtigt, die bereits begonnen haben, sich in der 
Umsetzung befinden und noch nicht abgeschlossen sind.   

Der Veranstalter behält sich vor, Bewerbungen, die diese Kriterien nicht erfüllen, von der 
Teilnahme auszuschließen. 
 

4. Preise 

Im Rahmen des Generationenpreises werden folgende Preise vergeben: 

- 3 Hauptpreise in Höhe von jeweils 3.000 €   
- 5 Anerkennungspreise in Höhe von jeweils 1.000 €   



 
 

Das Preisgeld ist zweckgebunden zur weiteren Umsetzung bzw. Weiterentwicklung des 
eingereichten Projekts zu verwenden. Der Veranstalter kann geeignete Nachweise zur 
zweckentsprechenden Verwendung des Preisgeldes (z. B. kurze Berichte, Belege) 
anfordern. 
 

5. Bewerbungsverfahren und Frist 

Die Bewerbung erfolgt ausschließlich über das online zugängliche Bewerbungsformular 
unter https://stark-im-land.de/projekteinreichung/.   

Folgende Unterlagen sind einzureichen: 

- Vollständig ausgefülltes Bewerbungsformular   
- Kurze Vorstellung der Organisation/des Trägers   
- Projektkonzept mit Beschreibung der Zielsetzung und der Maßnahmen   
- Nachweis über die Umsetzung des Konzepts (z. B. Flyer, Informationsmaterialien, 

Fotos oder Videos)   
- Darstellung der geplanten Verwendung des Preisgeldes.   

Nur Bewerbungen, die bis Dienstag, den 30.06.2026, fristgerecht und vollständig eingereicht 
wurden, können berücksichtigt werden.   

Es liegt in der Verantwortung der Bewerbenden, die Unterlagen rechtzeitig und vollständig 
einzureichen. 
 

6. Auswahlverfahren und Jury 

Die Auswahl der Preisträger*innen erfolgt durch eine unabhängige, siebenköpfige Jury. Die 
Expert*innen kommen aus folgenden Bereichen: 

- Gerontologie, Quartiersarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Soziologie, Soziale 
Arbeit   

- Fachkundige Personen und bürgerschaftlich Engagierte   
- Senior*innen   
- Jüngere Generation   
- Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration   

Die Jury bewertet die eingereichten Projekte insbesondere nach folgenden Gesichtspunkten: 
Förderung des Dialogs zwischen den Generationen, soziale Wirkung, Nachhaltigkeit, 
Innovationsgrad und Umsetzbarkeit. 
 

7. Entscheidung der Jury und Ausschluss des Rechtsweges 

Die Jury entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen. Ein Anspruch auf Begründung der 
Entscheidungen besteht nicht.   

Die Entscheidung der Jury ist unabhängig und nicht anfechtbar. Gegen die Entscheidung 
steht kein Rechtsweg offen. 

8. Bekanntgabe und Öffentlichkeitsarbeit 



 
Die Preisträger*innen werden vom Veranstalter benachrichtigt und im Rahmen einer 
Preisverleihung sowie über die Kommunikationskanäle des Veranstalters (z. B. Website, 
Social Media, Pressemitteilungen) bekanntgegeben.   

Mit der Bewerbung erklären sich die teilnehmenden Einrichtungen damit einverstanden, dass 
im Falle einer Nominierung oder Auszeichnung folgende Informationen veröffentlicht werden 
dürfen: 

- Name der Organisation bzw. Einrichtung   
- Name des Projekts   
- Kurzbeschreibung des Projekts   
- Ggf. im Rahmen der Bewerbung bereitgestellte Fotos/Materialien, sofern hierfür die 

erforderlichen Rechte vorliegen   

Die Bewerbenden versichern, dass sie über die notwendigen Rechte an den eingereichten 
Materialien verfügen und keine Rechte Dritter verletzen. 
 

9. Datenschutz 

Die im Rahmen der Bewerbung erhobenen personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich zur Durchführung des Generationenpreises, zur Kommunikation mit den 
Bewerbenden sowie zur Durchführung der Preisverleihung und damit verbundener 
Öffentlichkeitsarbeit verarbeitet.   

Rechtsgrundlage ist die Erfüllung der Teilnahmebedingungen sowie, soweit erforderlich, die 
Einwilligung der Teilnehmenden.   

Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten sowie zu den Rechten 
der betroffenen Personen (Auskunft, Berichtigung, Löschung etc.) ergeben sich aus der 
Datenschutzerklärung des Veranstalters unter https://stark-im-land.de/projekteinreichung/. 
 

10. Haftung, Änderung und Abbruch der Ausschreibung 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für technische Störungen, die die fristgerechte 
oder vollständige Übermittlung der Bewerbungsunterlagen beeinträchtigen, es sei denn, 
diese beruhen auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des Veranstalters.   

Der Veranstalter behält sich vor, den Förderpreis aus wichtigem Grund zu ändern, zu 
verschieben oder abzubrechen (z. B. bei unvorhersehbaren Ereignissen oder unzureichender 
Beteiligung). Bereits zugesagte Preisvergaben bleiben hiervon unberührt. 
 

11. Schlussbestimmungen 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.   

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.   

Stand Februar 2026 


